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§ 16 K-LWKWO 1991
 K-LWKWO 1991 - Kärntner Landwirtschaftskammerwahlordnung 1991 - K-LWKWO 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.03.2019

(l) Wenn ungeachtet der ordnungsgemäßen Berufung eine Wahlbehörde, insbesondere am Wahltag, nicht in

beschlußfähiger Anzahl zusammentritt oder während der Amtshandlung beschlußunfähig wird und die Dringlichkeit

der Amtshandlung einen Aufschub nicht zuläßt, hat der Wahlleiter die Amtshandlung selbständig durchzuführen. In

diesem Fall hat er nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der Parteienverhältnisse Vertrauenspersonen

heranzuziehen.

(2) Das gleiche gilt für alle Amtshandlungen einer Wahlbehörde, die überhaupt nicht zusammentreten kann, weil von

keiner Partei Vorschläge gemäß §12 auf Berufung von Beisitzern (Ersatzmitglieder) eingebracht wurden.
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